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HUMANRESSOURCEN UND SICHERHEIT 

Generaldirektorin 

Brüssel, 22- Ol 2013 
HR.D.2/Ares(2013) 
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Betreff: Ihr Antrag auf Akteneinsicht - Az. GESTDEM Nr. 2013/216 

Sehr geehrter Herr Steinke, 

wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 22/12/2012. Darin stellen Sie einen Antrag auf 
Akteneinsicht, der am 27/12/2012 unter der o.g. Referenznummer registriert wurde. 

Ihr Antrag bezieht sich auf mehrere Arten von Dokumenten: 

1) Alle Dokumente im Zusammenhang mit den Rechtssachen T-225/05, F-44/05, T-
526/08P, F-44/05RENV, T-670/11 und T-65/12P (Guido Strack / Kommission) ; 

2) Alle Dokumente, die im Rahmen des Vorverfahrens erstellt wurden (die Anträge und 
Beschwerden, die Herr Strack gemäß Artikel 90 Absatz 1 und 2 des Beamtenstatutes 
gestellt hat und die Antworten der Anstellungsbehörde darauf). 

Bezüglich Punkt 1) Ihres Antrags teile ich Ihnen mit, dass der Juristische Dienst mit der 
Beantwortung befasst ist ((Referenznummer GESTDEM Nr. 2012/5999). 

Bezüglich Punkt 2 muss ich Ihnen leider mitteilen, dass nach Prüfung der angeforderten 
Dokumente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten Ihrem Antrag nicht stattgegeben werden kann, da eine Freigabe der 
betreffenden Unterlagen aufgrund der in Artikel 4 dieser Verordnung festgelegten 
Ausnahmeregelung nicht erfolgen kann. 

Die von Ihnen angeforderten Dokumente können Ihnen nicht zugänglich gemacht werden. 
Der Zugang Dritter zu diesen Dokumenten ist nicht mit dem Schutz der Privatsphäre und 
der Integrität des Einzelnen, insbesondere gemäß den Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener Daten (Artikel 4.1(b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001) vereinbar. Sie sind nicht beteiligt an dem Rechtsstreit und 
daher nicht zugangsberechtigt. 

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 können Sie einen 
Zweitantrag stellen, in dem Sie die Kommission um Überprüfung dieses Standpunkts 
ersuchen. 

Ein solcher Zweitantrag ist binnen 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens an das 
Generalsekretariat der Kommission zu richten; 
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oder per E-Mail an: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 

Mit freundlichen Grüßen 
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